
ANLAGE NR. 3.220 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “KÜCHENHOLZGRABEN 

BEI ZAHNA“ (EU-CODE: DE 4142-302, LANDESCODE: FFH0251) 

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Wittenberg in den Gemarkungen Leetza und Zahna.  

(2) Das Gebiet hat eine Größe von ca. 42 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst eine südwestlich von Leetza liegende feuchte Offenlandniederung, 
deren Begrenzung im Norden an den Acker- und Waldflächen des Bosdorfer Grunds, im 
Osten und Südosten an der Kreisstraße 2017, im Süden entlang der Waldkante des 
Gewanns Die Dolzen sowie im Westen an der Verbindungsstraße zwischen Leetza und 
der Kreisstraße 2017 auf Höhe der Unterführung des Küchenholzgrabens verläuft. 

(4) Das Gebiet ist eingeschlossen vom Landschaftsschutzgebiet „Wittenberger Vorfläming 
und Zahnabachtal“ (LSG0071WB) sowie dem Naturpark „Dübener Heide/Sachsen-
Anhalt“ (NUP0007LSA) und umfasst das flächenhafte Naturdenkmal „Wiesen am 
Küchenholzgraben bei Leetza“ (NDF0016WB).  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0251, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummer 184. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung des im Roßlau-Wittenberger Vorfläming befindlichen 
Niederungskomplexes mit seinen gebietstypischen Lebensräumen, insbesondere der 
extensiv genutzten mageren Feucht- und Frischgrünländer und den darin 
vorkommenden Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, 

(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf 
dem europäischen Festland) auf Silikatböden, 

Weitere LRT: 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Böden (Molinion caeruleae), 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere Echte 
Arnika (Arnica montana), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Lungen-Enzian 
(Gentiana pneumonanthe), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus); konkrete 



Ausprägungen und Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu 
berücksichtigen, 

 Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung: 

1. keine Veränderungen oder Störungen durch Handlungen aller Art im Umkreis von 
30 m um erkennbare Biberbaue, 

2. kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne jedwede Düngung auf den LRT 6230*und 6410, 

 ohne Düngung des LRT 6510 in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte über 
die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff je 
Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der Darstellung 
in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- sowie die 
Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach Bedarf 
entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 

 Nutzung von Nachtpferchen auf dem LRT 6230* nur nach mindestens 2 Wochen 
zuvor erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 auf dem LRT 6510 unter Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 
7 Wochen zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann 
eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, 
wenn eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 Beweidung oder Mahd sowie Maßnahmen zur Grünlandpflege (z. B. Walzen oder 
Schleppen) auf dem LRT 6410 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter 
Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 die Errichtung oder Erweiterung jagdlicher Anlagen auf dem LRT 6230* nur nach 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung, 



 keine Jagdausübung oder Errichtung jagdlicher Anlagen im Umkreis von 30 m um 
erkennbare Biberbaue oder Fischotterbaue, 

 Jagdausübung auf Nutrias an Gewässern nur als Fallenjagd mit Lebendfallen 
und unter täglicher Kontrolle; Jagdausübung auf Nutrias unter Nutzung von 
Schusswaffen ausschließlich auf an Land befindliche Nutrias. 

(4) Für die Angelfischerei gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 11 dieser Verordnung: 

 kein Fischen im Umkreis von 30 m um erkennbare Biberbaue. 

 


